
 Im Behördenprotokoll werden baurechtliche Anforderungen und 

Gebäudekennzahlen abgefragt. Welche Anforderungen gelten hier? 

 Anforderungen an Energiekennzahlen bei Wohngebäuden (WG) und Nicht 
 Wohngebäuden (NWG) im Neubau 

  >Erfüllung entweder über den  

   HWB Ref,RK zul Endenergiebedarf: 10*(1+3/lc) [kWh/m²/a] 

oder 

  fGEE RK,zul Gesamtenergieeffizienzfaktor: 0,75 

 

 Anforderungen an Energiekennzahlen bei Nicht Wohngebäuden (NWG) im 
 Neubau 

 zusätzlich muss bei Nicht Wohngebäuden der 

 Kühlbedarf KB RK,zul : 1 [kWh/m³/a] erreicht werden 

 

 Anforderungen an Energiekennzahlen bei Wohngebäuden (WG) und Nicht 
Wohngebäuden (NWG) für eine größere Renovierung 

>Erfüllung entweder über den  

HWB Ref,RK zul Endenergiebedarf: 17*(1+2,9/lc) [kWh/m²/a] 

oder 

 fGEE RK,zul Gesamtenergieeffizienzfaktor: 0,95 

 

 Anforderungen an Energiekennzahlen bei Nicht Wohngebäuden (NWG) für 
eine größere Renovierung 

 zusätzlich muss bei Nicht Wohngebäuden der 

 Kühlbedarf KB RK,zul : 2 [kWh/m³/a] erreicht werden 

 

 

 



 Anforderungen an die Gesamtenergieeffizienz bei Neubauten von 
Wohngebäuden (WG) und Nicht Wohngebäuden (NWG) laut nationalem Plan 

 Wohngebäude (WG): 

 Primärenergiebedarf PEBHEB, zul, n.ern. 41 [kWh/m²/a] 

 Nicht Wohngebäude (NWG): 

 Primärenergiebedarf PEBHEB, zul, n.ern. in [kWh/m²/a] 

  Bürogebäude  84 
  Schule   78 
  Krankenhaus   125 
  Heim    99 
  Hotel    111 
  Gaststätte   80 
  Veranstaltungsstätte 80 
  Sportstätte   89 
  Verkaufsstätte  115 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Anforderungen an wärmeübertragende Bauteile bei Neubauten von 
Wohngebäuden (WG) und Nicht Wohngebäuden (NWG) 

 

Bei konditionierten Räumen dürfen diese U-Werte nicht überschritten werden. 

Bei den angegebenen Anforderungen handelt es sich jeweils um 
Höchstwerte. 

 

 


